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Ordentliche Hauptversammlung beschließt Dividendenzahlung von 0,45 Euro je Aktie 
 

 

 Präsenzquote etwas über 67 Prozent 

 Ordentliche und Außerordentliche Hauptversammlung stimmen Beschlussvorschlägen mit großer 

Mehrheit zu 

 Wandlungspreis und Wandlungsverhältnis für die am 12. September 2020 fälligen Wandel-

schuldverschreibungen angepasst 

 

 

Luxemburg, 26. April 2019 - Die dreizehnte ordentliche Hauptversammlung der SAF-HOLLAND S.A. am 25. April 
2019 in Luxemburg stieß mit einer Präsenzquote von etwas über 67 Prozent auf ein sehr erfreuliches Interesse der 
SAF-HOLLAND-Aktionäre. Sämtlichen Beschlussvorschlägen der Verwaltung wurde dabei mit großer Mehrheit 
zugestimmt. Dazu zählte die Vorlage des Jahresabschlusses und des Konzernjahresabschlusses für das 
Geschäftsjahr 2018, inklusive des Lageberichts und Konzernlageberichts sowie des Berichts des 
Wirtschaftsprüfers und die Entlastung der Mitglieder des Board of Directors. Zudem entlastete die ordentliche 
Hauptversammlung den Abschlussprüfer, PricewaterhouseCoopers Société coopérative, für das Geschäftsjahr 
2018 und bestimmte diesen zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019. 
 
Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,45 Euro je Aktie 
 
Die Hauptversammlung beschloss zudem für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende von 0,45 Euro (Vorjahr 0,45 
Euro) je Aktie. Bezogen auf das ausgewiesene Konzernjahresergebnis in Höhe von 48,1 Mio. Euro entspricht dies 
einer Ausschüttungsquote von 42,4 Prozent. SAF-HOLLAND setzt damit seine nachhaltige Dividendenpolitik fort, 
einen Betrag in Höhe von 40 Prozent bis 50 Prozent des ausgewiesenen Konzernjahresergebnisses an die 
Aktionäre auszuschütten. 
 
Mandate von Martina Merz, Dr. Martin Kleinschmitt, Jack Gisinger und Anja Kleyboldt verlängert 
 
Dem Antrag der Verwaltung auf Verlängerung der Mandate von Martina Merz, Dr. Martin Kleinschmitt, Jack 
Gisinger und Anja Kleyboldt wurde zugestimmt. Martina Merz und Dr. Martin Kleinschmitt sind bis zu der 
Hauptversammlung bestellt, die über die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2022 beschließt. Die Bestellung von 
Jack Gisinger und Anja Kleyboldt endet nunmehr mit der Hauptversammlung, die über die Ergebnisse des 
Geschäftsjahres 2020 beschließt. 
 
Außerordentliche Hauptversammlung stimmt Erhöhung des Genehmigten Kapitals I zu 
 
Die außerordentliche Hauptversammlung, die unmittelbar im Anschluss an die ordentliche Hauptversammlung 
stattfand, hat mit einer Ausnahme sämtlichen Beschlussvorschlägen der Verwaltung ebenfalls mit großer Mehrheit 
zugestimmt. Einer der wichtigsten Einzelpunkte war die Erhöhung des Genehmigten Kapitals I von 164,9 Mio. Euro 
auf 227,0 Mio. Euro.  
 
Die Abstimmungsergebnisse der ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung 2019 sind auf der 
Homepage der SAF-HOLLAND Group verfügbar unter: 
 
https://corporate.safholland.com/de/investor-relations/hauptversammlung/ordentliche-hv/2019 
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Wandlungspreis und Wandlungsverhältnis für die am 12. September 2020 fälligen Wandel-
schuldverschreibungen angepasst 
 
§ 9 (1) (d) der Anleihebedingungen der Wandelschuldverschreibungen (ISIN: DE000A1ZN7J4) sieht eine 
Anpassung des Wandlungspreises und damit des Wandlungsverhältnisses vor, wenn die Bardividende den Betrag 
von 0,27 Euro je Aktie übersteigt. Die Anpassung erfolgt mit Wirkung zum 26. April 2019.  
 
Der angepasste Wandlungspreis beträgt 11,7345 Euro (zuvor 11,9235 Euro), das angepasste Wandlungsverhältnis 
liegt folglich bei 8.521,8799 (zuvor 8.386,7992).  

 

Über SAF-HOLLAND 

Die SAF-HOLLAND S.A. mit Sitz in Luxemburg ist der größte unabhängige börsennotierte Nutzfahrzeugzulieferer in Europa und beliefert 

schwerpunktmäßig die Trailer-Märkte. Das Unternehmen zählt mit rund 1.301 Mio. Euro Umsatz im Jahr 2018 zu den international führenden 

Herstellern von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten vor allem für Trailer aber auch für Lkw, Busse und Campingfahrzeuge. 

Die Produktpalette umfasst neben Achs- und Federungssystemen unter anderem Sattelkupplungen, Königszapfen und Stützwinden, die 

unter den Marken SAF, Holland und Neway vertrieben werden. SAF-HOLLAND beliefert die Fahrzeughersteller in der Erstausrüstung (OEM) 

auf sechs Kontinenten. Im Aftermarket-Geschäft liefert die Gruppe Ersatzteile an die Service-Netzwerke der Hersteller (OES) und mit Hilfe 

von Verteilungszentren über ein umfassendes globales Vertriebsnetz an Endkunden und Servicestützpunkte. SAF-HOLLAND ist, als einer 

von nur wenigen Zulieferern in der Truck- und Trailer-Industrie, international breit aufgestellt und in fast allen Märkten weltweit präsent. Mit 

der Innovationsoffensive „SMART STEEL – ENGINEER BUILD CONNECT“ verbindet SAF-HOLLAND Mechanik mit Sensorik und Elektronik 

und treibt die digitale Vernetzung von Nutzfahrzeugen und Logistikketten voran. Mehr als 4.400 engagierte Mitarbeiter weltweit arbeiten 

schon heute an der Zukunft der Transportindustrie. 
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Zukunftsgerichtete Aussagen 

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der 

Unternehmensleitung der SAF-HOLLAND S.A. beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere 

Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft 

wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche 

zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. 

 

Hinweis 

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung 

von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Die hierin genannten Wertpapiere 

wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen 

in den Vereinigten Staaten von Amerika mangels Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis 

nach den Vorschriften des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die SAF-HOLLAND S.A. plant nicht die hierin 

beschriebenen Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen 

Jurisdiktion in den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser Mitteilung zu registrieren. 

 


